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AktG §§ 130, 118 Abs. 3 S. 1, 129 
Hauptversammlung; kurzzeitige Abwesen-
heit des Versammlungsleiters, der Vor stands-
mitglieder oder des beurkundenden Notars; 
durchgängige Anwesenheit; Inte rimsleiter; 
Unterbrechung der Hauptversammlung

I. Sachverhalt
Bei der Beurkundung von Hauptversammlungen wird 
nicht selten die Frage gestellt, ob Vorstandsmitglieder, 
Versammlungsleiter und Notar durchgängig „auf dem 
Podium“ anwesend sein müssen.

II. Fragen
1. Können sich Vorstandsmitglieder während der 
Hauptversammlung für eine kurze Dauer von ihren 
Plätzen entfernen (etwa um die Sanitärräume aufzusu-
chen)? Was gilt für den Versammlungsleiter oder den 
Notar?

2. Wäre eine kurzzeitige Abwesenheit jeden-
falls dann zu akzeptieren, wenn die Hauptver-
sammlung durchgehend akustisch verfolgt werden 
könnte?

III. Zur Rechtslage
1. Abwesenheit der Vorstandsmitglieder
Vorstandsmitglieder (ebenso wie Aufsichtsratsmit-
glieder) „sollen“ gem. §  118 Abs.  3 S.  1 AktG an 
der Hauptversammlung teilnehmen. Sie triff t also 
eine grundsätzliche Pfl icht zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung (BeckOGK-AktG/Hoff mann, 
Std.: 1.9.2021, §  118 Rn.  26) in Form einer Präsenz-
pfl icht (GroßkommAktG/Mülbert, 5. Aufl . 2017, 
§  118 Rn.  48). Andererseits bleibt eine Verletzung 
dieser Pfl icht regelmäßig ohne Konsequenzen für 
die gefassten Hauptversammlungsbeschlüsse, außer 
evtl. unter dem Aspekt einer nicht  erteilten Auskunft 
(MünchKommAktG/Kubis, 5. Aufl . 2022, §  118 
Rn. 112; Unmuth, NZG 2020, 448, 449; ausf. Dreher, 
FS Krieger, 2020, S. 201, 208 ff .). Vor diesem Hinter-
grund müsste eine kurzfristige, gerechtfertigte Ab-
wesenheit zumindest im Ergebnis folgenlos bleiben, 
wenn sie nicht konkret die Erfül lung einer speziellen 
Organpfl icht unnachholbar unmöglich machte. Das 
dürfte umso mehr gelten, als selbst eine totale Abwe-
senheit aus wichtigem Grund keine Schadensersatz-
pfl icht des Vorstands auslösen oder den Weg zu seiner 
Abberufung freimachen kann (vgl. BeckOGK-AktG/
Hoff mann, §  118 Rn.  30; MünchKommAktG/Kubis, 
§  118 Rn.  111, Rn.  110: Präsenz sei vornehmlich ein 
außerrechtlicher Gradmesser des Respekts gegenüber 
den Anteilsinhabern). 

2. Abwesenheit des Versammlungsleiters
Anders als der Vorstand muss der Versammlungslei-
ter in der Hauptversammlung zwingend und grund-
sätzlich wohl durchgehend präsent sein. Zumindest 
wird ihm aber die Möglich keit zugebilligt, Hilfs-
personen ohne eigenen Entscheidungsspielraum zu-
zuziehen („Sprach organ“ des Versammlungsleiters), 
die kurze Abwesenheiten des Versammlungsleiters 
(Toilettenpause o.  Ä.) überbrücken, ohne dass eine 
Unterbrechung der Versammlung notwendig wäre 
(Grigoleit/Herrler, AktG, 2. Aufl . 2020, § 129 Rn. 44; 
Kocher/Feigen, NZG 2020, 620, 621; BeckOGK-AktG/
Wicke, Std.: 1.9.2021, § 129 Rn. 43: reiner Vollzug der 
Anordnungen des Versammlungsleiters; Hoff mann-
Becking, NZG 2017, 281, 282  f.: Beauftragung eines 
anderen Aufsichtsratsmitglieds, das am besten schon 
im Vorfeld zum Vertreter bestimmt wurde; ders., in: 
Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Bd.  4, 
5. Aufl . 2020, §  37 Rn.  39; MünchKommAktG/
Kubis, §  119 Rn.  131; vgl. auch OLG Frankfurt, 
Urt. v. 20.10.2010, BeckRS 2010, 25449 zur temporä-
ren Verhinderung wegen Interessenkonfl ikts). Weiterge-
hend wird teilweise sogar eine kurzfristige Delegation 
der Versammlungsleitung (weniger als 30 Minuten) 
auf einen Interimsversammlungsleiter zugelassen 
(Kocher/Feigen, NZG 2020, 620, 621: bei langen Haupt-
versammlungen gängige Praxis; Reichert/Gehling, 
Arbeitshand buch für die Hauptversammlung, 5. Aufl . 
2021, § 9 Rn. 83: Praxis mache davon wenig Ge brauch; 
Hüff er/Koch, AktG, 15. Aufl . 2021, §  129 Rn.  18; 
Marsch-Barner, in: Marsch-Barner/Schäfer, Hand-
buch börsennotierte AG, 4. Aufl . 2018, Rn.  33.22b).

3. Abwesenheit des Notars
Die kurzzeitige Abwesenheit des Notars (Toilettenpause 
o. Ä.) soll unschädlich sein, soweit sie sich nicht auf 
den zwingenden Niederschriftsinhalt auswirkt; eine 
förmliche Unterbre chung ist in diesem Fall also nicht 
erforderlich (vgl. OLG München DNotZ 2009, 146 
Rn. 40; LG München I, Beschl. v. 24.4.2008, BeckRS 
2008, 11391, Rn.  221; Herrler/Bormann/Seebach, 
Gesellschaftsrecht in der Notar- und Gestaltungspraxis, 
2. Aufl . 2021, § 7 Rn. 413; Hauschild, notar 2015, 271, 
277; BeckOGK-AktG/Wicke, § 130 Rn. 28; Grigoleit/
Herrler, § 130 Rn. 19; GroßkommAktG/Mülbert, § 130 
Rn. 155). Es ist u. E. plausibel, dass die Präsenzpfl icht 
des Notars sich von derjenigen des Versammlungsleiters 
unterscheidet. Beim Notar geht es um eine Tatsachen-
beurkundung mit dem Inhalt des § 130 AktG. Eine un-
unterbrochene, allenfalls durch Vertreter über brückte 
Anwesenheit fordert diese nicht. Insoweit ist die Auf-
gabe des Notars eine andere als die des Versammlungs-
leiters, der insgesamt für die ordnungsgemäße Durch-
führung der Hauptversammlung zuständig ist.
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4. Fazit
Im Ergebnis dürften keine Bedenken bestehen, wenn 
ein Vorstandsmitglied, der Versamm lungsleiter oder 
der Urkundsnotar die Versammlung aus verständlichem 
Grund kurzzeitig verlässt. Wertungsmäßig betrachtet 
gefährden solche Pausen die Durchführung oder Beur-
kundung regelmäßig nicht oder jedenfalls nicht mehr 
als die zeit weilige schiere Unaufmerksamkeit des phy-
sisch Anwesenden in der Versammlung. Für eine „förm-
liche“ Vertretung dürfte bzgl. des Versammlungsleiters 
zu sorgen sein; dieser hat die umfassendsten Verpfl ich-
tungen im Hinblick auf die Versammlung und muss 
grundsätzlich in jedem Moment präsent sein.

Die Frage, ob eine akustische oder sonstige Über-
tragung einen Präsenzmangel ausgleichen könnte, 
stellt sich nach oben Gesagtem nicht. Nähme man 
tatsächlich einen schädlichen Präsenzmangel an, wäre 
aber wohl fraglich, ob die bloße Übertragung einen 
Versammlungs leitungs- oder Beurkundungsmangel ver-
hindern könnte.

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

BauGB § 11 Abs. 2 
Bauverpfl ichtung bei Verkauf im Bieterverfahren; 
Verkauf über dem Bodenrichtwert 
Abruf-Nr.: 188537

GmbHG §§ 53, 55, 3 Abs. 2, 15 Abs. 4 
Gesellschaftervereinbarung mit Agiopfl icht neben 
Kapitalerhöhungsbeschluss; Beurkundungsbedürf-
tigkeit; Abgrenzung zwischen schuldrechtlichem 
und korporativem Agio; Vollständigkeitsgrundsatz; 
Änderung oder Aufhebung von Call-Option und 
Put-Option
Abruf-Nr.: 187499

Rechtsprechung
BGB §§ 133, 167, 168
Konkludenter Ausschluss des Widerrufsrechts unter 
mehreren Generalbevollmächtigten

Werden mehreren Personen zur Einzelvertretung 
berechtigende (Vorsorge-)Vollmachten erteilt, er-
mächtigen diese regelmäßig nicht zum Widerruf der 
(Vorsorge-)Vollmachten der weiteren Einzelvertre-
tungsberechtigten.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 24.1.2022 – 10 W 8/21

Problem
Der Vollmachtgeber hatte seinem beklagten Stiefsohn 
sowie seinen drei leiblichen Kindern eine Vorsorge- und 
Generalvollmacht, jeweils mit Einzelvertretungsberech-
tigung, erteilt. In der Folge widerrief eines seiner be-
vollmächtigten leiblichen Kinder durch anwaltliches 
Schreiben die Vorsorgevollmacht des Stiefsohns und 
verlangte von diesem die Herausgabe der Vollmachts-
urkunde nach § 175 BGB. Nachdem der Stiefsohn die 
Herausgabe verweigerte, forderte der inzwischen un-
streitig geschäftsunfähige Vollmachtgeber selbst diese 
klageweise ein. Während des laufenden Prozesses vor 
dem Landgericht gab der beklagte Stiefsohn die Voll-
machtsurkunde schließlich heraus, sodass die Parteien 
den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklär-
ten. Das Landgericht legte die Kosten nach § 91a Abs. 1 
S. 1 ZPO dem beklagten Stiefsohn auf, der gegen den 
Beschluss sofortige Beschwerde einlegte.

Entscheidung 
Aus Sicht des OLG Karlsruhe ist die Beschwerde be-
gründet, da dem Kläger (Vollmachtgeber) zur Zeit des 
erledigenden Ereignisses kein Anspruch gegen den 
Beklagten (Stiefsohn) auf Herausgabe der Vollmachts-
urkunde aus § 175 BGB zustand. Der Widerruf des 
Vollmachtgebers sei infolge dessen – unstreitig vorlie-
gender – Geschäftsunfähigkeit nach § 105 Abs. 1 BGB 
nichtig. 

Darüber hinaus hält das OLG Karlsruhe auch die Wi-
derrufserklärung des bevollmächtigten leiblichen 
Kindes für unwirksam. Es geht davon aus, dass mit 
der Erteilung einer Vorsorgevollmacht an eine Person 
regelmäßig nicht die Bevollmächtigung zum Widerruf 
einer gleichzeitig einer weiteren Person erteilten Vor-
sorgevollmacht verbunden sei. Dafür spreche, dass an-
dernfalls der Wunsch des Vollmachtgebers, mehreren 


